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Gesetzentwurf
der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes

A. Problem und Ziel

Im Ausland ansässige Arbeitgeber sind – mit Ausnahme des Baubereichs – bis-
lang nicht verpflichtet, ihren nach Deutschland entsandten Arbeitnehmern die
hier geltenden tarifvertraglichen Arbeitsbedingungen zu gewähren. Dies be-
nachteiligt hierher entsandte Arbeitnehmer und gefährdet durch unfairen Wett-
bewerb insbesondere die hier ansässigen kleinen und mittleren Unternehmen so-
wie die bei ihnen bestehenden Arbeitsplätze.

B. Lösung

Aufhebung der Baubereichsbeschränkung im Arbeitnehmer-Entsendegesetz.

C. Alternativen

Keine

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Keine

2. Vollzugsaufwand

Vollzugsaufwand kann zurzeit noch nicht abgeschätzt werden.

E. Sonstige Kosten

Durch die Neuregelung kann die deutsche Wirtschaft mittelbar kostenseitig-
belastet werden. Kosteninduzierte Einzelpreiserhöhungen lassen sich nicht aus-
schließen. Unmittelbare Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf
das Verbraucherpreisniveau, sind jedoch nicht zu erwarten.

F. Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeutung

Keine
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes

Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglieder und
mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Änderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes

Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz vom 26. Februar 1996
(BGBl. I S. 227), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Geset-
zes vom 23. Juli 2004 (BGBl. I S. 1842), wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „des Bauhauptge-
werbes oder des Baunebengewerbes im Sinne der
§§ 1 und 2 der Baubetriebe-Verordnung vom
28. Oktober 1980 (BGBl. I S. 2033), zuletzt
geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom
13. Dezember 1996 (BGBl. I S. 1954)“ sowie
die Wörter „der Betrieb oder die selbständige
Betriebsabteilung im Sinne des fachlichen Gel-
tungsbereichs des Tarifvertrages überwiegend
Bauleistungen gemäß § 211 Abs. 1 des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch erbringt und“ gestri-
chen.

bb) Satz 4 wird aufgehoben.

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Absatz 2a wird Absatz 2 und wie folgt
geändert:

aa) Die Absatzbezeichnung „(2a)“ wird durch die
Absatzbezeichnung „(2)“ ersetzt.

bb) Die Angabe „Absatz 1, Absatz 2 oder Absatz 3“
wird durch die Angabe „Absatz 1 oder 3“ ersetzt.

d) Nach Absatz 3a wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Die Absätze 1 bis 3a finden keine Anwendung
auf Erstmontage- oder Einbauarbeiten, die Bestand-
teil eines Liefervertrages sind, für die Inbetriebnahme
der gelieferten Güter unerlässlich sind und von Fach-
arbeitern oder angelernten Arbeitern des Lieferunter-
nehmens ausgeführt werden, wenn die Dauer der Ent-
sendung acht Tage nicht übersteigt. Satz 1 gilt nicht
für Bauleistungen im Sinne des § 211 Abs. 1 des Drit-
ten Buches Sozialgesetzbuch.“

2. In § 1a werden die Wörter „Bauleistungen im Sinne des
§ 211 Abs. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch“ durch
die Wörter „Werk- oder Dienstleistungen“ und die Anga-
be „Abs. 2a“ durch die Angabe „Abs. 2“ ersetzt.

3. In § 2 Abs. 3 werden die Angabe „Abs. 2a“ durch die An-
gabe „Abs. 2“, das Wort „Bauleistung“ durch die Wörter
„Werk- oder Dienstleistung“ und die Wörter „auf der
Baustelle“ durch die Wörter „am Ort der Beschäftigung“
ersetzt.

4. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach der Angabe „§ 1 Abs. 1“
das Komma und die Angabe „2a“ gestrichen und
das Wort „Bauleistung“ durch die Wörter „Werk-
oder Dienstleistung“ ersetzt.

bb) In Satz 2 Nr. 3 wird das Wort „(Baustelle)“ durch
die Wörter „ , bei Bauleistungen die Baustelle“
ersetzt.

cc) Folgender Satz wird angefügt:

„Ebenso sind nach Beginn der Werk- oder
Dienstleistung eintretende Änderungen zu diesen
Angaben zu melden.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Arbeit kann im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium der Finanzen durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates bestimmen,

1. dass und auf welche Weise die Meldung elektro-
nisch übermittelt werden kann,

2. unter welchen Voraussetzungen eine Änderungs-
meldung ausnahmsweise entfallen kann,

3. wie das Meldeverfahren vereinfacht oder abge-
wandelt werden kann, sofern die entsandten Ar-
beitnehmer im Rahmen einer regelmäßig wieder-
kehrenden Werk- oder Dienstleistung eingesetzt
werden oder sonstige Besonderheiten der zu er-
bringenden Werk- oder Dienstleistungen dies er-
fordern.“

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Das Wort „er“ wird durch die Wörter „der
Entleiher“ und das Wort „Bauleistung“
durch die Wörter „Werk- oder Dienstleis-
tung“ ersetzt.

bbb) In Nummer 1 werden die Wörter „von ihm
in den Geltungsbereich dieses Gesetzes“
gestrichen.

ccc) In Nummer 3 wird das Wort „(Baustelle)“
durch die Wörter „, bei Bauleistungen die
Baustelle“ ersetzt.

ddd) In Nummer 5 werden nach dem Wort „Zu-
stellungsbevollmächtigten“ die Wörter „des
Verleihers“ eingefügt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Absatz 1 Satz 3 und Absatz 1a finden entspre-
chende Anwendung.“

5. § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4

Für die Anwendung dieses Gesetzes gilt der im Inland
gelegene Ort der Werk- oder Dienstleistung als Ge-
schäftsraum und der mit der Ausübung des Weisungs-
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rechts des Arbeitgebers Beauftragte als dort beschäftigte
Person im Sinne des § 5 Abs. 2 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes in Verbindung mit § 178 Abs. 1 Nr. 2 der
Zivilprozessordnung.“

6. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1a wird wie folgt gefasst:

„1a. entgegen § 1 Abs. 2 eine vorgeschriebene
Arbeitsbedingung nicht gewährt oder einen
Beitrag nicht leistet,“.

bb) In Nummer 8 wird nach der Angabe „Absatz 2“
die Angabe „Satz 1“ eingefügt.

b) In Absatz 2 werden die Wörter „Bauleistungen im
Sinne des § 211 Abs. 1 des Dritten Buches Sozialge-
setzbuch“ durch die Wörter „Werk- oder Dienstleis-
tungen“ ersetzt.

7. § 9 wird aufgehoben.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des zweiten auf die Ver-
kündung folgenden Kalendermonats in Kraft.

Berlin, den 10. Mai 2005

Franz Müntefering und Fraktion
Katrin Göring-Eckardt, Krista Sager und Fraktion
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Begründung

Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung

Das bereits 1996 verabschiedete Arbeitnehmer-Entsendege-
setz (AEntG) verfolgt den Zweck, sowohl für die nach
Deutschland entsandten Arbeitnehmer als auch für die durch
Sozial- und Lohndumping bedrohten inländischen Arbeit-
nehmer faire Arbeitsbedingungen vorzuschreiben. Das Ge-
setz verpflichtet alle im Ausland ansässigen Arbeitgeber, be-
stimmte, gesetzlich geregelte Arbeitsbestimmungen zu
beachten. Bezüglich tarifvertraglich geregelter Arbeitsbedin-
gungen ist das Gesetz bislang im Wesentlichen auf den Bau-
bereich beschränkt. Es soll nunmehr auf alle anderen Bran-
chen erweitert werden, um dem verstärkt auch in anderen
Branchen auftretenden Lohndumping entgegenzuwirken.

Deutschland folgt damit dem Vorbild der Mehrheit der
EU-Mitgliedstaaten, die von der in der EG-Entsendericht-
linie (96/71/EG) enthaltenen Option Gebrauch gemacht ha-
ben, ihre nationale Entsendegesetzgebung im Bereich der
tarifvertraglich geregelten Arbeitsbedingungen über den
Baubereich hinaus auch auf andere Branchen anzuwenden.

II. Wesentliche Änderungen

Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz ist in seinem die Erstre-
ckung tarifvertraglicher Arbeitsbedingungen betreffenden
Teil bislang auf den Baubereich und die Seeschifffahrtsassis-
tenz beschränkt. Diese Beschränkung soll aufgehoben und
damit für alle Branchen die Möglichkeit eröffnet werden,
durch den Abschluss von entsprechenden Tarifverträgen das
Gesetz auch für die eigene Branche nutzbar zu machen.
Hierbei ist allerdings das gemeinschaftsrechtliche Verbot der
Ausländerdiskriminierung zu beachten:

Im Ausland ansässige Arbeitgeber dürfen nur dann zur Ein-
haltung deutscher Tarifverträge verpflichtet werden, wenn
auch jeder entsprechende inländische Arbeitgeber diese Ta-
rifverträge zwingend einhalten muss. Da die Allgemeinver-
bindlicherklärung eines Tarifvertrages ebenso wie der alter-
nativ mögliche Erlass einer speziellen Rechtsverordnung
nach § 1 Abs. 3a AEntG nur eine rechtliche Bindung der im
räumlichen Geltungsbereich des Tarifvertrages ansässigen
Arbeitgeber ermöglicht, können diese Rechtsinstrumente
nur dann die erforderliche lückenlose Erfassung der inländi-
schen Arbeitgeber sicherstellen, wenn die zugrunde liegende
Tarifvertragstruktur das gesamte Bundesgebiet umfasst.

Die bislang nur für die Prüfung tarifvertraglicher Arbeitsbe-
dingungen im Baubereich zugeschnittenen Kontrollvor-
schriften werden dem neuen fachlichen Geltungsbereich und
damit den Bedürfnissen einer Kontrolle auch in anderen
Branchen angepasst. Hierfür wird auch eine Rechtsverord-
nungsermächtigung vorgesehen, mit der die Meldepflicht für
ausländische Arbeitgeber u. a. an die Besonderheiten einzel-
ner Branchen angepasst und der Einsatz elektronischer
Kommunikationswege erleichtert werden kann.

Die vorgesehene Erweiterung des Arbeitnehmer-Entsendege-
setzes ist nicht gleichzusetzen mit dem Erlass staatlicher Min-
destlöhne. Allein die Tarifvertragsparteien entscheiden über

den Abschluss von Tarifverträgen und damit auch über die
Herstellung bundesweit flächendeckender Tarifvertragsstruk-
turen. Die als weiterer Schritt im Rahmen des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes erforderliche Allgemeinverbindlicher-
klärung des Tarifvertrages bzw. der Erlass einer speziellen
Rechtsverordnung nach § 1 Abs. 3a Arbeitnehmer-Entsende-
gesetz kann der Staat nicht von Amts wegen vornehmen; das
Verfahren kann in beiden Fällen nur auf Antrag einer der be-
teiligten Tarifvertragsparteien eingeleitet werden.

III. Gesetzgebungskompetenz

Nach Artikel 74 Abs. 1 Nr. 12 GG liegt u. a. auch für das
Arbeitsrecht die konkurrierende Gesetzgebungszuständig-
keit beim Bund. Eine Regelung auf Bundesebene ist zur
Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamt-
staatlichen Interesse erforderlich. Wegen des unter II. bereits
dargestellten gemeinschaftsrechtlichen Verbots der Auslän-
derdiskriminierung setzt eine Erstreckung tarifvertraglich
geregelter Arbeitsbedingungen auf im Ausland ansässige
Arbeitgeber voraus, dass diese Arbeitsbedingungen auch für
jeden inländischen Arbeitgeber dieser Branche gelten müs-
sen. Dies wiederum erfordert u. a. eine bundesweit flächen-
deckende Tarifvertragsstruktur der betreffenden Branche.
Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz – auch in seiner künftig
erweiterten Fassung – erklärt diese im Inland verbindlichen
Regelwerke sodann zu international zwingend anwendbaren
Rechtsnormen, die nach den Grundsätzen des Internationa-
len Privatrechts (Artikel 34 EGBGB) als territoriales Recht
dem Recht des Herkunftsstaates vorgehen. Diese Erstre-
ckung eines bundesweiten Regelwerkes auf im Ausland an-
sässige Personen ist nur durch eine gesetzliche Regelung auf
Bundesebene möglich.

IV. Gesetzesfolgen

Die Gesetzesänderung führt nicht automatisch zur flächen-
deckenden Einführung tarifvertraglicher Mindestlöhne. Nur
dort, wo die Tarifvertragsparteien bundesweit flächende-
ckende Tarifvertragsstrukturen herstellen und auf Antrag aus
den Reihen der Tarifvertragsparteien eine staatliche Allge-
meinverbindlicherklärung dieses Tarifvertrages erfolgt bzw.
eine entsprechende Mindestlohnverordnung nach dem Ar-
beitnehmer-Entsendegesetz erlassen wird, wird in Anwen-
dung des erweiterten Arbeitnehmer-Entsendegesetzes eine
Rechtswirkung eintreten, d. h. diese Tarifverträge werden
auch auf grenzüberschreitende Entsendefälle erstreckt.

Die Aussagen zur Preis- und Kostenwirkung ergehen vor
dem Hintergrund, dass im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes praktische Auswirkungen unmittelbar zunächst nur
für das Gebäudereinigerhandwerk entstehen. Außerhalb des
bereits jetzt vom AEntG erfassten Baubereichs erfüllt bis-
lang nur das Gebäudereinigerhandwerk die Voraussetzungen
einer bundesweiten Lohntarifvertragsstruktur sowie einer
bereits ausgesprochenen Allgemeinverbindlicherklärung.
Dort wird die Erstreckung der deutschen Tarifverträge zu
einer Anhebung des Lohnniveaus auch bei grenzüberschrei-
tend entsandten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen füh-
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ren, die sich in kosteninduzierten Einzelpreiserhöhungen
niederschlagen können, sofern es den entsendenden Unter-
nehmen mit Sitz im Ausland gelingt, diese zusätzlichen Kos-
ten auf ihre (deutschen) Kunden zu überwälzen. Da der
Tarifvertrag der Gebäudereiniger nur die Tätigkeit entspre-
chender Betriebe, nicht aber einzelne Reinigungskräfte in
Privathaushalten erfasst, sind keine unmittelbaren Auswir-
kungen auf das allgemeine Preisniveau bzw. auf das Ver-
braucherpreisniveau zu erwarten.

Mittelfristig könnten durch eine breitere Anwendung der
Neuregelung größere Teile der deutschen Wirtschaft mittel-
bar kostenseitig belastet werden, dies um so stärker, je grö-
ßer der Anteil der Vorleistungen ist, die teilweise oder voll-
ständig mit nach Deutschland entsandten Arbeitnehmern,
deren Arbeitgeber im Ausland ansässig sind, produziert wur-
den, und je besser es diesen im Ausland ansässigen, Arbeit-
nehmer entsendenden Unternehmen gelingt, ihre Angebots-
preise für ihre Leistungen infolge gestiegener Arbeitskosten
entsprechend anzupassen. Je mehr Wirtschaftsbereiche unter
diese Neuregelung fallen und je öfter sie auf Betreiben der
Tarifvertragsparteien in der Praxis zur Anwendung kommen,
desto stärker fallen die zuvor skizzierten Kosten- und Preis-
wirkungen aus, die sich dann nicht in isolierten Einzel-
preisanpassungen erschöpfen dürften.

Insgesamt lässt sich auf mittlere Sicht nicht ausschließen,
dass die zu erwartenden Einzelpreiserhöhungen der Güter
(Waren und Dienstleistungen) – auch infolge ihres Vorleis-
tungscharakters für die Produktion weiterer Güter, die u. U.
ihrerseits Vorleistungen für die Produktion anderer Güter
darstellen, weitere im Vergleich zum Primärimpuls schwä-
chere Preiseffekte bei den entsprechenden gewerblichen Ab-
nehmern auslösen bis diese Preiseffekte auf der Endverbrau-
cherstufe auslaufen – kumuliert messbare Effekte auf das
allgemeine Preisniveau bzw. Verbraucherpreisniveau indu-
zieren können. Ebenso wenig lassen sich mittelfristig vor
diesem Hintergrund infolge der geänderten Faktorpreisrela-
tionen Anpassungen der Angebots- und Nachfragestrukturen
auf inländischen und ausländischen Teilmärkten ausschlie-
ßen, die weitere Preisreaktionen auslösen können.

Soweit es infolge dieses Gesetzes zusätzlich zur Einführung
allgemeinverbindlicher tarifvertraglicher Mindestlöhne
kommt, kann dies in den betreffenden Branchen eine Erhö-
hung der Arbeitskosten mit potentiellen Rückwirkungen auf
den Arbeitsmarkt und die Höhe der an Arbeitslose zu gewäh-
renden Transferleistungen zur Folge haben, die jedoch nicht
zu beziffern sind. Da im Bereich der Gebäudereinigung die
betreffenden Lohntarifverträge bereits für allgemeinverbind-
lich erklärt und damit von allen entsprechenden inländischen
Arbeitgebern einzuhalten sind, kann es durch dieses Gesetz
insoweit nicht mehr zu einer Verteuerung der Arbeitsleistung
inländischer Arbeitnehmer kommen.

Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Arbeitnehmer-Entsen-
degesetzes – AEntG)

Zu Nummer 1 (Änderung des § 1)

In dem die Erstreckung tarifvertraglicher Arbeitsbedingun-
gen betreffenden Teil des AEntG werden – beginnend mit
Absatz 1 Satz 1 – die Textteile gestrichen, die die bisherige

Beschränkung auf den Baubereich bewirken. Auf diese Wei-
se wird die Erweiterung dieses Teils des AEntG auch auf alle
anderen Branchen umgesetzt.

Als redaktionelle Folge dieser Streichungen entfällt u. a.
auch die Textpassage „oder die selbständige Betriebsabtei-
lung im Sinne des fachlichen Geltungsbereichs des Tarifver-
trags“. Diese war noch mit dem Dritten Gesetz für moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Gesetz vom 23. Dezem-
ber 2003 BGBl. I S. 2848) eingefügt worden, um auch im
Zusammenhang des AEntG klarzustellen, dass es Aufgabe
und Recht der Tarifvertragsparteien ist, den Geltungsbereich
ihrer Tarifverträge, gegebenenfalls auch deren Geltung für
selbständige Betriebsabteilungen, eigenständig festzulegen.
Die nunmehr allein aus redaktionellen Gründen erforder-
liche Streichung der zitierten Textpassage lässt dieses
Bestimmungsrecht der Tarifvertragsparteien auch künftig
rechtlich unberührt.

Die bislang in Absatz 1 Satz 4 enthaltene Klarstellung, dass
auch Tarifverträge über „Montageleistungen auf Baustellen“
AEntG-relevante Tarifverträge darstellen, wird durch die Er-
weiterung dieses Teils des Gesetzes auf alle Branchen über-
flüssig und kann deshalb aufgehoben werden. Gleiches gilt
für die bislang in Absatz 2 vorgeschriebene gesonderte Ein-
beziehung der Seeschifffahrtsassistenz, zu der – im Unter-
schied zur Seeschifffahrt – insbesondere die in den Seehäfen
erbrachten Dienstleistungen zugunsten der dort verkehren-
den Seeschiffe zählen.

Die geänderte Nummerierung des bisherigen Absatzes 2a in
Absatz 2 ist eine redaktionelle Folgeänderung zur Strei-
chung des bisherigen Absatzes 2.

Mit dem neuen Absatz 4 wird Artikel 3 Abs. 2 der Richtlinie
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Entsen-
dung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von
Dienstleistungen (96/71/EG) Rechnung getragen. Bislang
war diese Vorschrift der Richtlinie wegen der Baubereichs-
beschränkung des AEntG praktisch nicht relevant.

Zu Nummer 2 (Änderung des § 1a)

Redaktionelle Folgeänderung zu der mit Nummer 1 ange-
ordneten Erweiterung des Gesetzes auf alle Branchen und
zur Umnummerierung des § 1 Abs. 2a.

Zu Nummer 3 (Änderung des § 2)

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 4 (Änderung des § 3)

Die in Absatz 1 geregelte Meldepflicht des im Ausland an-
sässigen Arbeitgebers wird redaktionell und technisch an die
Branchenerweiterung angepasst:

Im bislang allein erfassten Baubereich waren die Melde-
pflichten auf den Arbeitsort „Baustelle“ zugeschnitten, an
dem sich Bauarbeiter an einem unverändert bleibenden Ort
zeitlich vorübergehend, während dieser Bauphase jedoch
meist den ganzen Tag über durchgängig aufhalten. Demge-
genüber wird die Kontrolle der Arbeitsbedingungen in den
künftig neu hinzutretenden Branchen deren unter Umstän-
den abweichende tatsächliche Verhältnisse berücksichtigen
müssen. So werden z. B. im Bereich Gebäudereinigung Rei-
nigungskolonnen oft am Tag mehrfach den Einsatzort wech-
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seln sowie zeitliche Verschiebungen der Einsätze und kurz-
fristige Änderungen der personellen Zusammensetzung der
eingesetzten Gruppe vorkommen. Zudem werden die Ein-
sätze ganz überwiegend nicht – wie beim typischen Bauauf-
trag – als einmalige Leistung erfolgen, sondern regelmäßig
wiederkehrend im Rahmen längerfristiger Aufträge zur Be-
treuung bestimmter Objekte.

Damit die Meldevorschriften nach den Erfordernissen derje-
nigen Branchen, in denen es AEntG-relevante Tarifverträge
geben wird, auch künftig zeitnah sinnvoll ausgestaltet wer-
den können, soll das Bundesministerium für Wirtschaft und
Arbeit im Einvernehmen mit dem für die Kontrollbehörden
federführenden Bundesministerium der Finanzen durch die
im neuen Absatz 1a geregelte Rechtsverordnung vom bis-
herigen Standardmodell der Meldepflicht abweichende Be-
stimmungen treffen können, mit denen den Besonderheiten
einzelner Branchen und Kontrollsituationen und dem auch
europarechtlich relevanten Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit Rechnung getragen werden kann. Des Weiteren soll zur
Arbeitserleichterung für alle Beteiligten im Rahmen derar-
tiger Rechtsverordnungen die Möglichkeit eröffnet werden,
die vorgeschriebenen Meldungen auch auf elektronischem
Weg zu übermitteln.

Entsprechende Anpassungen sind für die in Absatz 2 geregel-
ten, speziellen Meldepflichten für die grenzüberschreitende
Überlassung von Arbeitnehmern vorgesehen. Zudem soll die
Meldepflicht auf den Entleiher übertragen werden, da er – im
Gegensatz zu dem Verleiher – jederzeit den Überblick über
den jeweiligen Einsatzort der entliehenen Arbeitnehmer hat

und damit im Vergleich zum Verleiher den Kontrollbehörden
aktuellere und präzisere Informationen zur Verfügung stellen
kann.

Zu Nummer 5 (Änderung des § 4)

Redaktionelle Anpassung der Vorschrift über die Zustellung
von Schriftstücken an die vorgesehene Branchenerweite-
rung. Zur Vermeidung von Überschneidungen mit dem be-
reits weit vorangeschrittenen Entwurf eines Gesetzes zur
Novellierung des Verwaltungszustellungsgesetzes (Bundes-
ratsdrucksache 86/05) werden die dort in Artikel 2 Abs. 24
für das Arbeitnehmer-Entsendegesetz vorgesehenen redak-
tionellen Änderungen auch an dieser Stelle schon durch eine
Neufassung des gesamten Paragrafen mitberücksichtigt.

Zu Nummer 6 (Änderung des § 5)

Redaktionelle Änderungen der Bußgeld-Vorschriften.

Zu Nummer 7 (Aufhebung des § 9)

Redaktionelle Änderung. Wegen der inzwischen unbefriste-
ten Geltung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes soll die Re-
gelung, die das erstmalige Inkrafttreten des AEntG betrifft,
als inzwischen überflüssig gestrichen werden.

Zu Artikel 2

Die Vorschrift enthält die Regelung über das Inkrafttreten
der mit diesem Gesetz eingeführten Änderungen.
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